
INFORMATIONEN
FÜR FRAUCHEN UND
HERRCHEN

Helfen Sie durch gegenseitige Rücksichtnahme das Verhältnis 
zwischen Hundehaltern und Nichthundehaltern weiter zu ver-
bessern. Sollten Sie weitere Fragen rund um das Thema „Hunde 
in Flensburg“ haben, helfen Ihnen die Mitarbeiter der Stadtver-
waltung und des Technischen Betriebszentrums gern weiter: 

   Anleinpfl icht /gefährliche Hunde:
 Ordnungsverwaltung – 0461 / 85 2386 oder 0461 / 85 2976

   Hundesteuer:
 Steuerabteilung – 0461 / 85 2270

   Abfall / Verunreinigungen:
 Technisches Betriebszentrum – 0461 / 85 1000
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AUFLISTUNG DER STANDORTE DER HUNDETOILETTEN:

01. Hundestrand Ostseebad
02. Sonderburger Straße
03.  Ecke Apenrader Straße

– Ostseebadweg
04.  Batteriestraße

- Höhe Kindergarten
05.  Apenrader Straße

- Dänische Kirche
06.  Ecke Harrisleer Straße

– Schulgasse
07.  Thomas-Mann-Straße

/ Ecke Friesische Straße
08.  Ecke Marienhölzungsweg

– Flurstraße
09. Schloßwall (2 Standorte)
10.  Toosbüystraße

- Höhe Rummelgang
11.  Nikolaus-Matthiesen-Straße

- Fußweg zum FAB
12. Grünfl äche Twedter Plack
13. Werftkontor
14. Bürgerpark Twedt – Eingang
15. Spielplatz Vogelsanger Weg
16. Norderlück
17. St. Jürgentreppe – oben

18. Kiefernweg - Ecke Birkenhof
19. Hundestrand Solitüde
20. Travestraße 4 – Bäcker
21. Ostlandstraße 24 – Kiosk
22. Hesttoft 1-3 – Parkplatz
23. Schulze-Delitzsch-Straße 46
24.  An der Johannismühle 7

– Parkplatz
25. Tilsiter Straße
26. Engelsbyer Straße
27. Max-Reger-Straße
28. Weiche – Grüne Linie
29. Turnerberg
30.  Eckenerstraße

– Höhe Norderallee
31. Süderfi scherstraße
32. Marienhof
33. Heinz- Krey- Straße
34. Speicherlinie 40
35.  Marienhölzungsweg

Endstation Buslinie
36.  Nerongsallee

Ecke Friedhofstraße
37. Am Margarethenhof
38. Tegelbarg Ecke Lundweg

39. Schleswiger Ecke Tegelbarg
40. Zur Bleiche Ecke Rude
41.  Rummelgang Durchgang

von der Schlossstrasse
42. Rummelgang Eisenpforte
43. Rummelgang Marientreppe
44.  Struvelücke

Gehweg an der Bahn
45. Solitüde Baldurweg Meierwik
46.  Schulze Delitzsch-Straße

Durchgang zur Kanntstrasse
47. Rathausparkplatz
48. Jürgensgaarderstr 12
49. Magarethenhof 24
50. Jahnstrasse blaue Pforte
51. Am Wasserturm
52. Sandbergweg Ecke Kiesweg
53. Sünderuperweg am Kreisel
54. Swinemünder Straße
55. Osterallee / Friedheim
56.  Erlenweg

hinter der Geotheschule
57.  Adelbyer Kirchenweg

/ Ecke Am Sender
58. Am Ochsenmarkt

59. Quakenweg
60. Kauslunder Straße
61. Friedheim 85
62. Bachstraße
63.  Callsenweg

/ Hans-Brüggemann-Straße
64. Trögelsbyer Weg
65. Glücksburger Straße 50
66.  Gartenstadt (Grüne Linie) 
67. Norderstrasse / Marientreppe
68. Ina – Carstensen – Straße 23
69.  Kinderspielplatz Sünderup

– Nord
70. Erlenweg Ecke Brixstraße
71. Gartenstraße Spielplatz
72. Norderstraße 139
73.  Trögelsbyer

– Weg ( gegenüber Lidl )
74. Ochsenweg – Feuerwehr
75. Heidebogen
76. Am Fördegymnasium
77.  St. Jürgenplatz 8

/ Bremer Platz

HUNDE BRAUCHEN AUSLAUF
Um den Hunden die Möglichkeit zu geben, sich auch im Flens-
burger Stadtgebiet unangeleint auszutoben, gibt es im Bereich 
Marienhölzungsweg (rechts und links von der Brücke über die 
B200) und im Volkspark Hundefreilauffl ächen: Die Flächen sind 
vor Ort ausgeschildert. 

Damit die vierbeinigen Freunde sich auch im 
kühlen Nass vergnügen können, stehen in Flens-
burg 2 Hundestrände zur Verfügung: Im Ostsee-
bad ganz rechts in Richtung Stadtwerke und in 
Solitüde ganz links Richtung Fahrensodde. Eine 
weitere tolle Möglichkeit, seinem vierbeinigen 

Freund freien Auslauf zu verschaffen 
und mit Artgenossen zu toben, gibt
es im fast 20 ha großen Hundewald
in Glücksburg.

ANLEINEN IST SICHERER
Daher sollten Sie Ihre Hunde in von vielen Menschen besuch-
ten Bereichen und Wohngebieten auch dann an der Leine 
führen, wenn keine Anleinpfl icht besteht. Es gibt Menschen, 
die Angst vor Hunden haben, egal wie groß diese sind. Nicht 
jeder Mensch mag Hunde und das sollte man als Hundehal-
ter respektieren. Durch gegenseitige Rücksichtnahme wird das 
Miteinander zwischen den Nichthundehaltern und Hundehal-
tern wesentlich einfacher. Vielen Hunden gibt die Leine zudem 
Sicherheit, da sie ein direktes Bindeglied zu ihrem Halter haben. 
Der Hund hat dann keinen „Auftrag“ Herrchen oder Frau-
chen zu beschützen, da er ja geführt wird. Und im Falle eines 
Konfl iktes mit anderen Hunden lässt sich die Situation schneller 
aufl ösen, wenn der Hund angeleint ist. 

Achten Sie auch darauf, dass Sie Ihre Kinder nur allein mit 
Ihrem besten Freund spazieren gehen lassen, wenn diese auch 
in der Lage sind, in unvorhergesehenen Situationen über das 
Wissen, die Kraft und die Nerven verfügen, angemessen zu 
reagieren.

Fußgängerzone
Hundefreilauf 15.09 bis 16.06.
Hundefreilauf ganzjährig

Quelle: ©Technisches Betriebszentrum – Vermessung

·  auf Wegen zu Mehrfamilienhäusern, in Treppenhäusern,
in Aufzügen, in Fluren und in sonstigen von der Hausge-
meinschaft gemeinsam genutzten Räumen

·  in öffentlichen Gebäuden - sofern die Mitnahme gestattet
ist - und in öffentlichen Verkehrsmitteln

·  in Sportanlagen und auf Zelt- und Campingplätzen 
·  auf Friedhöfen ·  auf Märkten und Messen 
·  im Wald (§ 17 Landeswaldgesetz) Ausnahme sind die
Hundefreilauffl ächen in Flensburg an der Marienhölzung
(Bl.2) und der Glücksburger Hundewald (Bl.5)

Straßenzüge Fußgängerbereich

 · Nikolaikirchhof       · Norderstraße zwischen
 · Holm          Nordermarkt und
 · Große Straße         Toosbüystraße
 · Schiffbrückstraße        /Neue Straße
 · Willy-Brandt-Platz      ·  Süderhofenden ab
 · Rathausstraße         Nikolaistraße bis untere 
 · Südermarkt         Angelburger Straße
 · Nikolaistraße       ·  Rote Straße von der
 · Nordermarkt         Friesischen Straße
 · Schiffbrücke         bis Töpferstraße
 · Norderhofenden      ·  Friesische Straße von
 · Dr-Todsen-Straße        der Roten Straße bis
 · Untere Angelburger Straße      zum Südermarkt
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Mit freundlicher
Unterstützung von

Marrensdamm1,24944 Flensburg



GESETZLICHE ANLEINPFLICHTEN
Leider sind auch bei der Stadtverwaltung in den letzten Jahren 
immer wieder Beschwerden über unangeleinte Hunde und un-
einsichtige Hundehalter eingegangen. Daher möchten wir auf 
diesem Wege auf einige Vorschriften hinweisen.

Die Hunde müssen auf den Zuwegungen zu den Freilauffl ächen 
angeleint sein. Selbstverständlich gilt auf diesen Plätzen, dass 
Ihr Hund so gehalten werden muss, dass andere Menschen oder 
Tiere nicht belästigt oder gar gefährdet werden. 

Der § 2 des Gefahrhundegesetzes Schleswig-Holstein, das trotz 
der irritierenden Namenswahl für alle Hunde maßgeblich ist, be-
stimmt in welchen Bereichen alle Hunde immer anzuleinen sind:

· in Fußgängerbereichen (Straßenzüge siehe Karte)
·  in Haupteinkaufsbereichen und anderen inner-
örtlichen Bereichen, Straßen und Plätzen mit 
vergleichbarem Publikumsverkehr 

·  bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, 
Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit 
Menschenansammlungen

·  in der Allgemeinheit zugänglichen umfriedeten 
oder anderweitig begrenzten Park-, Garten- oder 
Grünanlagen (Aufl istung siehe nächste Seite)

Solitüde

Ostseebad

Marienhölzung

Hundewald
Glücksburg

Volkspark

1

2

3

4

5

eine Stadt von der Größe Flensburgs braucht nicht nur
freundliche Hunde, sondern insbesondere rücksichtsvolle Menschen.
Damit Fußgänger nicht Sorge haben müssen, in einen Haufen zu treten
und Kinder nicht durch Hundekot in Spielanlagen und Sandkästen gesund-
heitlich gefährdet werden. Rücksichtsvolle Menschen achten darauf, dass
niemand Angst vor freilaufenden Hunden haben muss. In Flensburg
leben rund 3.000 Hunde und 89.000 Menschen. Hundehaltung
in einer Stadt dieser Größe erfordert im Verhältnis von Nicht-
hundehaltern und Hundehaltern - aber auch unter
Hundehaltern - Rücksicht zu nehmen.

      Die einen müssen Hunde in ihrer
        Umgebung akzeptieren, die anderen
           sollten dieses durch entsprechendes
                 Verhalten danken. 

In den nachfolgenden Bereichen gilt ein
absolutes Mitnahmeverbot für Hunde:

·  Kirchen, Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser 
·  Theater, Lichtspielhäuser, Konzert-, Vortrags- und
Versammlungsräume 

·  Kinderspielplätze und Liegewiesen (siehe Aufl istung)
·  Badestrände in der Zeit vom 01.04.-30.09. des Jahres
(§ 32 Landesnaturschutzgesetz) Ausnahme in Flensburg:
die ausgewiesenen Hundestrände in Solitüde (Bl.4)
und Ostseebad (Bl.1).

Mitnahmeverbot auf Kinderspielplätzen

  Da einige Spielplätze nicht eindeutig als solche erkenn-
bar sind, möchten wir diese durch die Aufzählung näher 
bringen:

 · Dicker Willis Koppel
 · Naturnahes Spielen Vogelsanger Weg
 · Naturnahes Spielen Tarup Südwest
 · Jugendhütte Dreiecksfl äche Richard-Wagner-Straße
 · Naturnahes Spielen Kauslund-Osterfeld
 · Naturnahes Spielen Sophienhof
 · Naturnahes Spielen Batteriestraße
 · Jugendaktivitätsfl äche Sünderup Hochfeld

Anleinen und auf den Wegen bleiben im
Bereich der Spiellinien

Einige Spielzonen in Flensburg liegen links und rechts von be-
liebten Wegeverbindungen. Bitte lassen Sie Ihre Hunde in den 
folgenden Bereichen nicht von der Leine und achten Sie darauf, 
dass die nicht die Spielgeräte oder den direkt daneben befi ndli-
chen Bereich durch ihre Hinterlassenschaften verunreinigen.

 ·  Grünfl äche Kauslundlücke (westlich der Bebauung)
 · Grünzug Kauslund-Osterfeld
 · Gartenstadt Weiche „Grüne-Linie“
 ·  Spielpunkte Schwarzenbach (Verbindung zwischen

Eckenerstraße und Schwalbenstraße)

Haupteinkaufsbereiche & andere innerörtliche Bereichen,
Straßen und Plätze mit vergleichbarem Publikumsverkehr

 · Straßenzug Neustadt
 ·  Verkehrsfl äche zwischen den Bahngleisen einschließlich

der Straße am Kanalschuppen und der Hafenspitze nördlich 
des Hafendamms einschließlich der Hafenpromenade auf
der Hafenwestseite bis in Höhe des Volksbades und auf
der Hafenostseite bis in Höhe der Nordstraße

 ·  Verkehrsfl äche Süderhofenden zwischen Rathausstraße
und Nikolaistraße mit der Verkehrsfl äche des ZOB sowie die 
zwischen der Rathausstraße und der Eisenbahnbrücke liegen-
de Verkehrsfl äche des Hafendamms

Der Allgemeinheit zugängliche umfriedete oder ander-
weitig begrenzte Park-, Garten- oder Grünanlagen

 ·  Landschaftspark · Stadtteilpark Engelsby
Twedter Mark  · Alter Friedhof

 · Ostseebadpark  ·  Kong-Arrildshoj-Park
 · Galwik-Park    (Gartenstadt Weiche)
 · Stadtpark  ·  Volkspark
 · Christiansen-Park   (außer Hundefreilauffl äche)
 · Lutherpark  · Rummelgang
 · Carlisle-Park  · St.-Jürgen-Platz
 · Bürgerpark Twedt · Voigtplatz
 · Petripark

Außerdem gibt es auch noch weitere Vorschriften,
wonach Hunde an der Leine geführt werden müssen.

     LANDESWALDGESETZ SCHLESWIG-HOLSTEIN
Das Landeswaldgesetz gestattet im § 17, Hunde angeleint mit 
in den Wald zu nehmen. Dieses Anleingebot dient dem Schutz 
unseres Waldes und natürlich auch der Tiere und Pfl anzen, die in 
ihm leben. Die Anleinpfl icht sollte unbedingt beachtet werden. 
Auch hier kann eine Missachtung ein empfi ndliches Bußgeld 
einbringen. Eine Ausnahmen sind die Hundefreilauffl ächen an 
der Marienhölzung und der Hundewald in Glücksburg.

      LANDESVERORDNUNG ÜBER DAS
NATURSCHUTZGEBIET „TWEDTER FELD“

Nach § 4 der Verordnung ist es nicht erlaubt, Hunde unangeleint 
mitzuführen. Grund hierfür ist der besondere Charakter als Natur-
reservat für Pfl anzen und Tiere. Wer seinen Hund dort unange-
leint mit sich führt begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer 
empfi ndlichen Geldbuße nach dem Landesnaturschutzgesetz 
geahndet werden kann.

      LANDESVERORDNUNG ÜBER DAS

     LANDESWALDGESETZ SCHLESWIG-HOLSTEIN
HAUFENWEISE ÄRGER

Die 3.000 Flensburger Hunde halten Herrchen und Frauchen
auf Trab, vertreiben Einsamkeit, erleichtern Kontakte und
hinterlassen leider auch Haufen. Rund 300 Gramm Kot pro-
duziert der deutsche Durchschnittshund täglich, auch in
Flensburg. So kommt pro Tag fast eine Tonne Hundekot
zusammen. Die Vierbeiner von Flensburgs Gästen gar nicht
erst mitgerechnet

Die kleinen und manchmal auch großen Haufen auf oder
direkt neben Wegen lösen schnell Ärger aus, der sich dann
oft gegen Hunde allgemein wendet. Dagegen stellt die
Hundetoilette ein tierisch einfaches Mittel dar, die Hinter-

lassenschaften zu beseitigen. Natürlich gehören die befül-
lten Tüten in die Abfallbehälter und nicht, wie leider oft
beobachtet, in Knicks und auf Grünfl ächen. 

In Flensburg animieren derzeit fl ächendeckend fast 80 Hun-
detoilettenstandorte zur umweltfreundlichen Entsorgung. 
Die rechtzeitige Befüllung mit Tüten erfolgt vielfach durch 
Flensburgerinnen und Flensburger, denen wir an dieser 
Stelle recht herzlich danken. Wenn Ihnen auffällt, dass 
ein Tütenspender leer ist, oder Sie auch „Pate“ für eine 
Hundetoilette werden wollen, wenden Sie sich bitte unter 
der Telefonnummer 0461/85-2285 an das Technische 
Betriebszentrum.


